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A. ENTSCHEIDUNG 

I. FESTSTELLUNG DES PLANS 
 

1. Festgestellte Maßnahme 
 

Der Planfeststellungsbeschluss (im Folgenden: Ausgangsbeschluss) der Bundesnetzagentur 

für die Errichtung und den Betrieb der 380-kV-Höchstspannungsfreileitung Pulgar – Viesel-

bach, Abschnitt Mitte (Geußnitz – Bad Sulza) vom 28.04.2023 wird nach den Anträgen der 

50Hertz Transmission GmbH (Vorhabenträger) vom 17.08.2023 im Bereich zwischen den 

Masten 143 und 144 gemäß § 18 Abs. 5 Netzausbaubeschleunigungsgesetz Übertragungs-

netz (NABEG) i. V. m. § 43d Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und § 76 Abs. 3 Verwaltungs-

verfahrensgesetz (VwVfG) unter Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen geändert. 

Durch die Planänderungen wird die Zulässigkeit des geänderten Vorhabens einschließlich 

der notwendigen Folgemaßnahmen und hinsichtlich aller von ihm berührten öffentlichen Be-

lange festgestellt. Neben dieser Planänderung sind andere behördliche Entscheidungen, ins-

besondere öffentlich-rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, 

Zustimmungen und Planfeststellungen nicht erforderlich (§ 75 VwVfG). 

Die Höhe des finanziellen Ausgleichs für nationale Artenhilfsprogramme nach § 45d Abs. 1 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) gemäß § 43m Abs. 2 S. 2 EnWG wird auf 25.000 

Euro festgesetzt (Kassenzeichen: 1180 0603 3341).  

 

2. Wirkung der Änderungsplanfeststellung  
 

Maßgeblich für den geänderten Plan sind die unter Kapitel. A.II. festgestellten Antragsunter-

lagen.  

Soweit mit diesem Planänderungsbeschluss nicht etwas Anderes bestimmt wird, bleiben die 

Regelungen des Ausgangsbeschlusses vom 28.04.2023, Az. 6.07.01.02/13-2-2/25.0, weiter-

hin gültig. 

Der Planänderungsbeschluss bildet mit dem Ausgangsbeschluss vom 28.04.2023 eine recht-

liche Einheit. 

Bei etwaigen Widersprüchen zwischen den im Ausgangsbeschluss vom 28.04.2023 festge-

stellten Unterlagen und diesem Planänderungsbeschluss, gilt der Planänderungsbeschluss. 

II. PLANUNTERLAGEN 

 
Die Planänderung umfasst die unter Kapitel A. II. 1. dieses Beschlusses aufgeführten Unter-

lagen.  
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1. Festgestellte Planunterlagen1 
 

Die Planänderung umfasst folgende Unterlagen:   

Tab. 1: Festgestellte Planunterlagen 

 

Nr. der Un-
terlage 

Titel der Unterlage Maßstab 

3 Masttabelle mit Masthöhen in der Änderungsfassung vom 
05.05.2023 

 

5.1, 5.2 Lage- und Rechtserwerbspläne (Lagepläne 5.1, Blatt 35 und 
36 sowie Lagepläne 5.2, Blatt 2 in der Änderungsfassung 
vom 05.05.2023) 

1:2.000 / 
1:5.000 

5.3, 5.4 Lagepläne Zuwegung / Montageflächen (Lagepläne 5.3, Blatt 
35, 36 und 37 sowie Lagepläne 5.4, Blatt 14 und 15 in der 
Änderungsfassung vom 05.05.2023) 

1:2.000 / 
1:5.000 

8.1 Rechtserwerbsverzeichnis in der Änderungsfassung vom 
05.05.2023 (technische Inanspruchnahme)2  

 

12.3 Landschaftspflegerischer Begleitplan, Maßnahmenlagepläne 
(Legende sowie Blatt Nr. 37 und 38 in der Änderungsfassung 
vom Juni 2023))  

1:2.000 

12 Landschaftspflegerischer Begleitplan in der Änderungsfas-
sung vom 22.06.2023, Anhang 2 (Maßnahmenblätter) in der 
Änderungsfassung vom 20.06.2023 

 

 

2. Weitere Unterlagen 

Tab. 2: Weitere Unterlagen 

Nr. der Un-
terlage 

Titel der Unterlage Maßstab 

1a Erläuterungsbericht zur 1. Planänderung 
Anhang: Auszug Umweltbericht (Entwurf) zur SUP (Kap. 4.13 
und 5.3.11) und Karten 1 bis 13  

Anhang: 
1:50.000 
 

2 Übersichtskarten (Blatt 2  in der Änderungsfassung vom 
05.05.2023) 

1:25.000 
 

6 Profilpläne (Blatt 25A und 25B in der Änderungsfassung vom 
05.05.2023) 

1:200/ 
1:2.000 

12 Landschaftspflegerischer Begleitplan in der Änderungsfas-
sung vom 22.06.2023 mit Ausnahme Maßnahmenlagepläne 
und Maßnahmenblätter (Anhang 1 in der Änderungsfassung 
vom 20.06.2023) 

1:5.000/ 
1:300.000 
 

16 Forstrechtliche Unterlage nebst Anhang und Lageplänen in 
der Änderungsfassung vom 20.06.2023 (Karte 1, Blatt 2 und 
3 in der Änderungsfassung vom 27.06.2023) 

1:5.000 

 

Die vorgenannten Unterlagen ersetzen die folgenden mit Ausgangsbeschluss vom 

28.04.2023 planfestgestellten Unterlagen, soweit sie von diesen abweichen: 

                                                
1 Die planfestgestellten Unterlagen sind jeweils mit einem Feststellungsvermerk und Siegel der Bun-
desnetzagentur versehen. 
2 Sämtliche Rechtserwerbspläne und -verzeichnisse sind jeweils anonymisiert; eine nicht anonymi-
sierte Fassung findet sich nur in den Ordnern der Planfeststellungsbehörde und des Vorhabenträgers. 
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- Unterlage 3: Masttabelle mit Masthöhen S. 2 

- Unterlage 5.1: Lageplan/Rechtserwerbsplan (M 141 – M 143) 

- Unterlage 5.2: Lageplan Rechtserwerbsplan (M 143a – M 145) 

- Unterlage 5.3: Lagepläne Zuwegung / Montageflächen ( M 141–M 143),                      

(M 143–M144), (M 144–M 145) 

- Unterlage 5.4: Lagepläne Zuwegung / Montageflächen ( M141–M143a),                           

(M 144 – M 147 (vorh.))  

- Unterlage 8.1: Rechtserwerbsverzeichnis in der Änderungsfassung vom 05.05.2023 

(technische Inanspruchnahme) S.31, S.32, S.34, S.35, S.36, S.37, S.38, S.39, S.40, 

S.41, S.45 

- Unterlage 12.3: Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen (trassennah) 

(Blatt 37/42), (Blatt 38/42) 

- Unterlage 12: Landschaftspflegerischer Begleitplan in der Änderungsfassung vom 

22.06.2023, Anhang 2 (Maßnahmenblätter), S.30, S.95, S.97 

 

III. AUSNAHMEN, BEFREIUNGEN, GENEHMIGUNGEN UND ER-

LAUBNISSE  
 

Die mit Ausgangsbeschluss vom 28.04.2023 erteilten Ausnahmen, Befreiungen, Genehmi-

gungen und Erlaubnisse bleiben bestehen, soweit sich aus den nachstehenden Festsetzun-

gen nichts Gegenteiliges ergibt.  

 

1. Naturschutz und Landschaftspflege 
 

Die mit Ausgangsbeschluss vom 28.04.2023 unter A. III. 1. a) bb) gewährte Befreiung ge-

mäß § 67 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BNatSchG i. V.m. § 30 Abs. 2 BNatSchG und § 15 Thüringer Ge-

setz für Natur und Landschaft (ThürNatG) für das gesetzlich geschützte Biotop „Schlucht-, 

Bockhalden- und Hangschuttwald“ (zwischen Mast 144 und 145) auf einer Fläche von insge-

samt 27.176 m² wird nach der folgenden Maßgabe geändert: 

 

Die erteilte Befreiung wird in Höhe von 1.547 m² aufgehoben und reduziert sich auf insge-

samt 25.629 m².  
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2. Forstrechtliche Genehmigungen 
 

Die mit Ausgangssbeschluss vom 28.04.2023 unter A. III. 3. erteilte forstrechtliche Genehmi-

gung für die Entfernung von Gehölzaufwuchs in Höhe von 5.592 m² gemäß § 24 Abs. 5 Thü-

ringer Waldgesetz (ThürWaldG) (Kahlschläge) für Montageflächen und Zuwegungen auf an 

den bestehenden Schutzstreifen angrenzenden Flächen wird nach der folgenden Maßgabe 

geändert:  

 

Die erteilte Genehmigung wird in Höhe von 917 m² aufgehoben und reduziert sich auf insge-

samt 4.675 m². 

 

IV. ZUSAGEN DES VORHABENTRÄGERS 
 

Der Vorhabenträger hat in seinen schriftlichen Erwiderungen auf Äußerungen und Stellung-

nahmen im Rahmen des Anhörungs- und Beteiligungsverfahrens Zusagen gegeben und da-

mit Forderungen und Einwendungen Rechnung getragen. Die gegebenen Zusagen sind für 

den Vorhabenträger rechtsverbindlich.  

Die mit Ausgangsbeschluss vom 28.04.2023 verpflichtenden Zusagen bleiben unberührt.  

Luftfahrtsicherheit 

Der Vorhabenträger sichert zu, die Luftfahrthindernistageskennzeichnung gem. „Allgemeiner 

Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen (AVV)“ zwischen den 

Masten 143 und 143a anzubringen.  

Private Belange  

1. Der Vorhabenträger sagt zu, vorhandene Grenzmarkierungen aus dem Flurordnungs-

verfahren auf dem Flurstück 2369 (Gemarkung Schmiedehausen) nach Abschluss 

der Arbeiten in den Ursprungszustand zu versetzen. 

 

2. Der Vorhabenträger sagt zu, gefälltes Holz vor Ort auf dem Flurstück 2369 (Gemar-

kung Schmiedehausen) zu lagern, damit der Eigentümer das angefallene Holz abho-

len und verwerten kann.   

 

3. Der Vorhabenträger sagt zu, vor Beginn der vorhabenbedingten Baumaßnahmen alle 

notwendigen Versetzungen der angebrachten Nistkästen auf dem Flurstück 2369 

(Gemarkung Schmiedehausen) vorab mit der zuständigen unteren Naturschutzbe-

hörde abzustimmen. 

 

V. ENTSCHEIDUNG ÜBER STELLUNGNAHMEN/ÄUSSERUNGEN 
 

Soweit im Beteiligungs- und Anhörungsverfahren Forderungen erhoben werden, die begrün-
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det sind, wird diesen durch Nebenbestimmungen oder Zusagen des Vorhabenträgers in die-

sem Beschluss Rechnung getragen. Im Übrigen werden diese aus den sich aus Kapitel B 

dieses Beschlusses ergebenden Gründen zurückgewiesen.   
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B. BEGRÜNDUNG 

 
Diese Entscheidungen sind wie folgt zu begründen: 

I. Beschreibung der Änderungen des festgestellten Plans 
 

Mit Beschluss vom 28.04.2023 wurde der Plan für die Errichtung und den Betrieb der 380-

kV-Höchstspannungsfreileitung Pulgar – Vieselbach, Abschnitt Mitte (Geußnitz – Bad Sulza) 

festgestellt. 

Der Vorhabenträger hat nach Auswertung der Ergebnisse der Baugrunduntersuchung zur 

Vorbereitung der Baumaßnahme sowie aufgrund fortgeschrittener Bauvorbereitungen den 

Plan überprüft und entsprechende Änderungen der Planung vorgenommen. Diese resultie-

ren zum einen aus Gründen der Standsicherheit als auch aus trassierungstechnischen Grün-

den. Die Baugrunduntersuchung zur Vorbereitung der Baumaßnahme für den Maststandort 

143a hat ergeben, dass am ursprünglich vorgesehenen Maststandort äußerst ungünstige 

Gründungsverhältnisse vorliegen. Insbesondere in Verbindung mit der Lage des Mastes 

143a in der Nähe einer Hangkante ist nun aus Gründen der Standsicherheit die Verschie-

bung des Maststandortes innerhalb der Trassenachse um 20 m westlich in Richtung Mast 

144 notwendig. Aufgrund des verlängerten Spannfelds zwischen Mast 143 und 143a infolge 

der Verschiebung des Maststandortes 143a ist nunmehr die Erhöhung der Masten 143 und 

143a um jeweils 2,5 m vorgesehen. Sowohl bedingt durch die Verschiebung des Maststand-

orts 143a als auch in Folge der Auswertung der weiter fortgeschrittenen Bauvorbereitungen 

ist nun zudem die Anpassung und Optimierung der baubedingten temporären Zuwegungen 

und Montageflächen der Maststandorte 143a und 144 vorgesehen (vgl. Änderungsunterlage 

1a).   

Im Einzelnen sind daher folgende Änderungen gegenüber dem mit Ausgangsbeschluss fest-

gestellten Plan vorgesehen:  

- Verschiebung des Maststandortes 143a um ca. 20 m in der Trassenachse in Rich-

tung Mast 144 

- Erhöhung der Masten 143 und 143a um jeweils 2,5 m 

- Anpassung der Zuwegungen und Montageflächen der Maststandorte 143a und 144 

Der planfestgestellte Schutzstreifen muss aufgrund dieser Änderungen nicht angepasst wer-

den und bleibt unverändert.  

Der Vorhabenträger hat aus diesem Grund mit Schreiben vom 17.08.2023 die 1. Änderung 

des bereits festgestellten Plans vom 28.04.2023 bei der Bundesnetzagentur beantragt. 

II. Anwendungsbereich des § 43m EnWG 
 

Die beantragte 1. Planänderung fällt in den zeitlichen und sachlichen Anwendungsbereich 

des § 43m EnWG.  

Der sachliche Anwendungsbereich ist nach § 43m Abs. 1 S. 1 EnWG bei Vorhaben eröffnet, 

für die die Bundesfachplanung nach §12 NABEG abgeschlossen wurde oder für die ein Prä-

ferenzraum nach § 12c Abs. 2a ermittelt wurde und für sonstige Vorhaben i. S. d. § 43 Abs. 1 
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S. 1 Nr. 1 bis 4 und des § 1 Bundesbedarfsplangesetzes (BBPlG) und des § 1 Energielei-

tungsausbaugesetzes (EnLAG), die in einem für sie vorgesehenen Gebiet liegen, für das 

eine Strategische Umweltprüfung (SUP) durchgeführt wurde. Die Voraussetzung, dass das 

ausgewiesene Gebiet einer SUP gemäß der Richtlinie 2001/42/EG unterzogen worden ist, 

wird durch die bestehenden SUP zum Bundesbedarfsplan und zur Bundesfachplanung er-

füllt.3 Der sachliche Anwendungsbereich ist demnach eröffnet, da sich die beantragte 

Planänderung auf den Abschnitt Mitte (Geußnitz – Bad Sulza) des Vorhabens Nr. 13 des 

BBPlG Pulgar – Vieselbach bezieht, für das die Bundesfachplanung nach § 12 NABEG (Bun-

desfachplanungsentscheidung vom 26.07.2019, Az. 6.07.00.02/13-2-5/25.0) abgeschlossen 

wurde und für dessen Gebiet im Rahmen der Bundesfachplanung nach § 5 Abs. 7 NABEG 

eine SUP durchgeführt wurde.  

Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 sind nach § 43m Abs. 3 S. 1 EnWG auf alle Plan-

feststellungs- und Plangenehmigungsverfahren anzuwenden, bei denen der Antragsteller 

den Antrag bis zum Ablauf des 30. Juni 2024 stellt. Bei einem Planänderungsverfahren vor 

Fertigstellung des Vorhabens handelt es sich um ein neues Planfeststellungsverfahren ge-

mäß § 76 VwVfG. Die Regelung des § 43m EnWG findet somit auch auf Planänderungsver-

fahren Anwendung, die bis zum 30.06.2024 beantragt werden.  

Nach § 43m Abs. 1 S. 1 EnWG ist von der Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVP) und einer Prüfung des Artenschutzes nach den Vorschriften des § 44 Abs. 1 

BNatSchG abzusehen. 

III. Verfahrensrechtliche Bewertung  

 
Hinsichtlich der verfahrensrechtlichen Bewertung und der Durchführung des vereinfachten 

Planfeststellungsverfahrens bleibt Folgendes festzuhalten: 

1. Notwendigkeit eines Planänderungsbeschlusses 
 

Bei Planänderungen vor Fertigstellung des Vorhabens ist nach § 18 Abs. 5 NABEG i. V. m. § 

43d EnWG i. V. m. § 76 Abs. 1 VwVfG grundsätzlich ein neues Planfeststellungsverfahren 

durchzuführen. Eine Planänderung i. S. v. § 76 VwVfG liegt nur vor, wenn trotz der Änderun-

gen am festsetzenden Teil der Planungsentscheidung das Konzept des Vorhabens in seinen 

Grundzügen erhalten bleibt. Nach § 76 Abs. 2 VwVfG kann die Planfeststellungsbehörde bei 

Planänderungen von unwesentlicher Bedeutung von einem neuen Planfeststellungsverfah-

ren absehen, wenn die Belange anderer nicht berührt werden oder wenn die Betroffenen der 

Änderung zugestimmt haben. Sofern Belange anderer berührt werden und die Betroffenen 

der Änderung nicht zugestimmt haben, kann bei Planänderungen von unwesentlicher Bedeu-

tung nicht auf ein neues Planfeststellungsverfahren verzichtet werden. Nach § 76 Abs. 3 

VwVfG bedarf es in letzterem Fall jedoch keines Anhörungsverfahrens und keiner öffentli-

chen Bekanntgabe des Planfeststellungsbeschlusses.  

Die Planfeststellungsbehörde hat in Ausübung ihres Ermessens bezüglich der mit Antrag 

vom 17.08.2023 vorgelegten Änderungen des Vorhabens entschieden, ein vereinfachtes 

Planfeststellungsverfahren nach § 76 Abs. 3 VwVfG durchzuführen.  

                                                
3 BT-Drs. 20/5830, S. 47.  
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Bei dem der Entscheidung zugrundeliegenden Änderungsantrag handelt es sich um eine 

Planänderung von unwesentlicher Bedeutung. Eine Planänderung ist als unwesentlich anzu-

sehen, wenn die Änderung im Verhältnis zur abgeschlossenen Gesamtplanung unerheblich 

ist.4 Dies ist insbesondere dann zu bejahen, wenn die mit der Planung verfolgte Zielsetzung 

unberührt bleibt und die beabsichtigte Änderung, die mit der Planfeststellung erfolgte Abwä-

gung aller einzustellenden Belange in ihrer Struktur unberührt lässt.5 Das wird stets der Fall 

sein, wenn Umfang und Zweck des Vorhabens unverändert bleiben und wenn zusätzliche, 

belastendere Auswirkungen von größerem Gewicht sowohl auf die Umgebung als auch hin-

sichtlich der Belange Einzelner nicht zu erwarten sind. Dabei kommt es jedoch nicht darauf 

an, ob die Änderung erstmalig oder zusätzlich Rechte anderer berührt oder nicht. Vielmehr 

schließt die Berührung von Rechten Dritter die Unwesentlichkeit nicht aus. Auch die Umwelt-

auswirkungen eines Vorhabens sind zur Beurteilung der Wesentlichkeit der Änderung zu be-

rücksichtigen. Die Wesentlichkeit ist etwa dann zu verneinen, wenn die Änderung keiner 

UVP bedarf.   

Diese Voraussetzungen sind vorliegend gegeben, da die unter B. I. 1. dargestellten Änderun-

gen im Verhältnis zur Gesamtplanung nicht erheblich sind.  

Die beantragte Planänderung ist nicht als wesentlich einzustufen. Umfang, Zweck und Ge-

samtauswirkungen des Vorhabens bleiben grundsätzlich erhalten und unverändert. Die Ziel-

setzung der Planung wird nicht geändert. Die im Ausgangsbeschluss vom 28.04.2023 er-

folgte generelle Abwägung der öffentlichen und privaten Belange bleibt in ihrer Struktur er-

halten. Zusätzliche, belastendere Auswirkungen von rechtlich relevantem Gewicht sind so-

wohl auf die Umgebung als auch hinsichtlich der Belange Einzelner auszuschließen.  

Im Wesentlichen verringern sich durch die beantragten Änderungen die mit dem Vorhaben 

verbundenen Auswirkungen gegenüber der ursprünglichen Planung. Die von den Planände-

rungen ausgehenden Auswirkungen auf öffentliche und private Belange sind lokal begrenzt. 

Insgesamt handelt es sich somit bei dieser Planänderung um eine kleinräumige Änderung, 

die das Gesamtkonzept des planfestgestellten Vorhabens nicht in Frage stellt. Zusätzliche 

neue oder andere Betroffenheiten von rechtlich relevantem Gewicht sind nicht gegeben.  

Unter Abwägung der Erforderlichkeit der Realisierung der Stromleitung aus Gründen eines 

überragenden öffentlichen Interesses und des Interesses der öffentlichen Sicherheit mit den 

Belangen der Betroffenen und der Allgemeinheit ergeben sich keine Bedenken gegen die 

Durchführung des vereinfachten Planänderungsverfahrens.  

Da vorliegend die bekannten Betroffenen angehört wurden und die maßgebenden Träger öf-

fentlicher Belange Gelegenheit hatten, zur Änderung Stellung zu nehmen, wurden auch bei 

dieser Verfahrensweise die notwendigen Informationen für die Änderungsentscheidung ge-

wonnen. 

2. Zuständigkeit 

 
Gemäß § 31 Abs. 1, Abs. 2, § 2 Abs. 2 NABEG, § 1 Nr. 1 Planfeststellungszuweisungsver-

ordnung (PlfZV) i.V.m. Nr. 13 der Anlage zu § 1 Abs. 1 BBPlG ist die Bundesnetzagentur für 

die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens der 380-kV-Drehstromfreileitung Pulgar – 

                                                
4 Vgl. BVerwG, Urt. vom 17. 12. 2009 - 7 A 7/09, NVwZ 2010, 584 (Rn. 22). 
5 Vgl. BVerwG, Urt. vom 20.10.1989 - 4 C 12/87, NJW 1990, 925 (926).  
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Vieselbach, Abschnitt Mitte (Geußnitz – Bad Sulza) zuständig. Daraus folgt auch die Zustän-

digkeit der Bundesnetzagentur für dieses Änderungsplanfeststellungsverfahren. 

3. Ablauf des vereinfachten Planfeststellungsverfahrens  
 

Die Planfeststellungsbehörde hat in Ausübung ihres Ermessens von den Verfahrenserleich-

terungen des § 76 Abs. 3 VwVfG zum Zwecke der Beschleunigung Gebrauch gemacht. Von 

der beantragten Planänderung ist nur eine geringe Anzahl von Eigentümerinnen und Eigen-

tümern betroffen und zusätzliche, belastendere Auswirkungen von einigem Gewicht können 

sowohl auf die Umgebung als auch hinsichtlich der Belange Einzelner ausgeschlossen wer-

den.  

Nach § 76 Abs. 3 VwVfG bedarf es keines Anhörungsverfahrens und keiner öffentlichen Be-

kanntgabe des Planfeststellungsbeschlusses. Die Durchführung des Auslegungs- und Anhö-

rungsverfahrens nach § 73 Abs. 3 und 4 VwVfG und die Erörterung der Einwendungen nach 

§ 73 Abs. 6 VwVfG ist entbehrlich. Unabhängig davon sind die bekannten Betroffenen nach 

§ 28 VwVfG zu hören und die in ihrem Aufgabenbereich betroffenen Behörden nach § 73 

Abs. 2 S. 1 VwVfG zu beteiligen. Anerkannte Naturschutzvereinigungen sind erneut zu betei-

ligen, wenn sie in ihrem satzungsmäßigen Aufgabenbereich erstmals oder stärker als bisher 

berührt werden.  

Zudem wird grundsätzlich festgestellt, dass aufgrund der Rechtskraft des Ausgangsbe-

schlusses nur solche Forderungen als zusätzliche Nebenbestimmungen in diesen 1. Ände-

rungsplanfeststellungsbeschluss aufgenommen werden können, die auf den beantragten Än-

derungen des Vorhabenträgers beruhen und durch diese Änderungen erforderlich werden.  

Forderungen, die darüber hinaus gehen oder nicht unmittelbare Folge der von dem Vorha-

benträger vorgenommenen Änderungen sind, können nicht als neue, zusätzliche Nebenbe-

stimmungen aufgenommen werden, da die Rechtskraft des Ausgangsbeschlusses entgegen-

steht und dies einen unzulässigen Eingriff in eine geschützte Rechtsposition des Vorhaben-

trägers darstellen würde.  

Anderes gilt aber, soweit durch die beantragte Planänderung erstmalige Eigentumsbetroffen-

heiten ausgelöst werden. Eigentümer, die durch die Planänderung erstmals betroffen sind, 

können Einwendungen gegen die Planung insgesamt vorbringen. 

Den Behörden, deren Aufgabenbereich durch die beantragte Änderung des Vorhabens be-

rührt wird, sind die Antragsunterlagen zur Prüfung und Stellungnahme mit Schreiben vom 

19.09.2023 übersandt worden.  

Die Betroffenen, deren Belange durch die beantragte Änderung erstmals oder stärker als bis-

her berührt werden, sind angehört worden. Aufgrund der geringen Anzahl betroffener Eigen-

tümerinnen und Eigentümer ist die Beteiligung dieser durch individuelle Anhörung sowie 

Übersendung der geänderten Unterlagen mit Schreiben vom 19.09.2023 erfolgt. Eine Ausle-

gung der geänderten Unterlagen war daher nicht erforderlich.  

Aufgrund von Hinweisen im Anhörungsverfahren auf zwischenzeitliche Eigentumsübergänge 

wurde mit Schreiben vom 09.10.2023 der neue Eigentümer angehört.  
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Anerkannte Naturschutzvereinigungen wurden zur 1. Änderung des festgestellten Plans nicht 

beteiligt. Diese sind (erneut) zu beteiligen, wenn sie durch die beantragte Planänderung in 

ihrem satzungsmäßigen Aufgabenbereich erstmals oder stärker als bisher berührt werden.6 

Neue oder zusätzliche Eingriffe in Natur und Landschaft von größerem Gewicht werden 

durch die beantragte Änderung jedoch nicht hervorgerufen (vgl. insoweit Kapitel B.III. 1. a) 

und B. VI. sowie B.V.2. und 3.).  

Die im Rahmen der Beteiligung und Anhörung zur 1. Änderung des festgestellten Plans 

rechtzeitig eingegangenen Stellungnahmen und Äußerungen wurden anschließend dem Vor-

habenträger übergeben. Von einer Erörterung wurde abgesehen. Von Seiten der zuständi-

gen Träger öffentlicher Belange sowie dem überwiegenden Teil der betroffenen Eigentüme-

rinnen und Eigentümer wurden keine grundsätzlichen Bedenken zu der beantragten 1. 

Planänderung vorgebracht. 

IV. Umweltrelevante Wirkungen des geänderten Vorhabens  
 

1. Absehen von der Durchführung einer UVP und einer Prüfung des Ar-

tenschutzes 
 

Die beantragte 1. Planänderung fällt in den Anwendungsbereich des § 43m EnWG. Nach § 

43m Abs. 1 S. 1 EnWG ist von der Durchführung einer UVP und einer Prüfung des Arten-

schutzes nach den Vorschriften des § 44 Abs. 1 BNatSchG abzusehen. § 18 Abs. 4 S. 1 

NABEG und § 43 Abs. 3 EnWG sind mit der Maßgabe anzuwenden, dass Belange, die nach 

§ 43m Abs. 1 S. 1 EnWG nicht zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten sind, nur inso-

weit im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen sind, als diese Belange im Rahmen der 

zuvor durchgeführten SUP ermittelt, beschrieben und bewertet werden. 

2. SUP zur Bundesfachplanung 

 
Als Entscheidungsgrundlage sind daher die für den Änderungsbereich maßgeblichen Dar-

stellungen aus der bestehenden SUP zur Bundesfachplanung heranzuziehen (vgl. Anhang 

der Änderungsunterlage 1a).  

Der von der 1. Planänderung berührte Bereich lässt sich in der SUP im Trassenkorridorseg-

ment S14 (zwischen km 4,5 und 5,5) bei Stöben verorten. Dementsprechend sind aus dem 

Umweltbericht zur SUP die für das Trassenkorridorsegment S14 relevanten Angaben zum 

derzeitigen Umweltzustand der Schutzgüter (vgl. Anhang (Kap. 4.13) der Änderungsunter-

lage 1a), die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen erheblichen Umweltauswir-

kungen (vgl. Anhang (Kapitel 5.3.11) der Änderungsunterlage 1a) sowie die Kartendarstel-

lungen (vgl. Anhang, (Karten 1 bis 13) der Änderungsunterlage 1a) des Umweltberichts her-

angeführt.  

Die beantragte 1. Planänderung ist lokal begrenzt und im Verhältnis zur maßstabsbedingt 

großräumigen Darstellung der SUP sehr kleinteilig, sodass eine detaillierte und konkrete Be-

                                                
6 Vgl. Schoch/Schneider/Weiß, 3. EL August 2022, VwVfG §76, Rn. 114.  
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schreibung und Bewertung der voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen im Be-

reich der beantragten Änderungen anhand der Darstellungen aus dem Umweltbericht zur 

SUP nicht erfolgen kann.   

Ungeachtet dessen hat eine überschlägige Bewertung der für den Planänderungsbereich re-

levanten Darstellungen aus der SUP in Bezug auf Umweltbelange ergeben, dass infolge der 

beantragten Änderungen keine zusätzlichen oder erstmaligen erheblichen Umweltauswirkun-

gen auf die gemäß § 2 Abs. 1 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) be-

trachteten Schutzgüter hervorgerufen werden. Die in Unterlage 12 des Ausgangsbeschlus-

ses vom 28.04.2023 enthaltenen allgemeinen und artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaß-

nahmen bleiben von der Planänderung unberührt, somit können erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Schutzgüter durch die Planänderung vermieden werden. 

3. Minderungsmaßnahmen und Ausgleichszahlung  
 

Nach § 43m Abs. 2 S. 1 EnWG stellt die zuständige Behörde sicher, dass auf Grundlage der 

vorhandenen Daten geeignete und verhältnismäßige Minderungsmaßnahmen ergriffen wer-

den, um die Einhaltung der Vorschriften des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu gewährleisten, soweit 

solche Maßnahmen verfügbar und geeignete Daten vorhanden sind. Der Vorhabenträger hat 

ungeachtet des Satzes 1 nach § 43m Abs. 2 S. 2 EnWG einen finanziellen Ausgleich für nati-

onale Artenhilfsprogramme nach § 45d Abs. 1 BNatSchG zu zahlen, mit denen der Erhal-

tungszustand der betroffenen Arten gesichert oder verbessert wird.  

Die in Unterlage 12 des Ausgangsbeschlusses vom 28.04.2023 enthaltenen allgemeinen 

und artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen bleiben von der Planänderung unbe-

rührt und stellen insoweit verfügbare Minderungsmaßnahmen nach § 43m Abs. 2 S. 1 EnWG 

dar (vgl. Unterlage 12, Anhang 2 des Ausgangsbeschlusses sowie Änderungsunterlage 1a).  

Die beantragten Änderungen lassen die Auswirkungen des Vorhabens im Wesentlichen un-

verändert, sodass die Maßnahmen weiterhin geeignet sind, die Einhaltung der Vorschriften 

des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu gewährleisten. Dies ist auch verhältnismäßig.  

Der Vorhabenträger hat ungeachtet des § 43m Abs. 2 S. 1 EnWG einen finanziellen Aus-

gleich für nationale Artenhilfsprogramme nach § 45d Abs. 1 BNatSchG zu zahlen, mit denen 

der Erhaltungszustand der betroffenen Arten gesichert oder verbessert wird.  

Für den nach § 43m Abs. 2 S. 2 EnWG zu zahlenden finanziellen Ausgleich zur Sicherung 

oder Verbesserung des Erhaltungszustands der betroffenen Arten ist die von der beantrag-

ten Planänderung betroffene Trassenlänge von Mast 143 bis Mast 144 (einschließlich der 

Zuwegungen und Montageflächen) von 0,877 km zugrunde zu legen. Die Höhe der Zahlung 

beträgt nach § 43m Abs. 2 S. 4 EnWG 25.000 Euro je angefangenem Kilometer Trassen-

länge. Die Höhe des finanziellen Ausgleichs für nationale Artenhilfsprogramme nach § 45d 

Abs. 1 BNatSchG wird folglich auf 25.000 Euro festgesetzt. Dabei handelt es sich um einen 

einmalig zu leistenden Betrag.  

V. Materiell-rechtliche Bewertung  

 
Um planfestgestellt werden zu können, muss das Vorhaben, für das die Planfeststellung be-

antragt worden ist, eine Planrechtfertigung aufweisen, mit den zwingenden Vorgaben des öf-

fentlichen Rechts in Einklang stehen und es müssen gemäß § 18 Abs. 4 S. 1 NABEG die 
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von dem Vorhaben berührten öffentlichen und privaten Belange im Rahmen der Abwägung 

berücksichtigt werden. 

1. Planrechtfertigung 

 
Die im Ausgangsbeschluss vom 28.04.2023 unter Kapitel B. IV. 1. festgestellte Planrechtfer-

tigung bleibt auch unter Berücksichtigung der Änderungsplanungen unverändert bestehen.  

Die oben beschriebenen Änderungen der Planung stellen das Grundkonzept des Vorhabens 

nicht in Frage. Die grundlegende Zielsetzung der Planung wird durch diese Änderungen im 

Ergebnis nicht berührt. Die bereits mit Ausgangsbeschluss erfolgte generelle Abwägung der 

öffentlichen und privaten Belange bleibt in ihrer Struktur erhalten und zusätzliche, belasten-

dere Auswirkungen von größerem Gewicht sind auszuschließen. 

2. Zwingende materiell-rechtliche Anforderungen 

 
Das geänderte Vorhaben genügt auch den zwingenden Vorgaben des öffentlichen Rechts. 

a) Immissionsschutz 

 
Durch die Planänderung werden keine immissionsschutzrechtlichen Belange berührt. Die zu 

den vorgesehenen Planänderungen nächstgelegenen maßgeblichen Immissionsorte befin-

den sich im Bereich der Masten 151 – 152 in rund 4 km Entfernung. Auswirkungen der bean-

tragten Planänderung auf immissionsschutzrechtliche Vorgaben sind somit bereits aufgrund 

dieser Entfernung ausgeschlossen.  

b) Besonderer Artenschutz 

 
Die unter Kapitel B. IV.3. und der Unterlage 12 des Ausgangsbeschlusses dargestellten 

Maßnahmen stellen verfügbare Minderungsmaßnahmen gemäß § 43m Abs. 2 S. 1 EnWG 

dar. Diese sind auch weiterhin geeignet und verhältnismäßig, um die Einhaltung der Vor-

schriften des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu gewährleisten. 

Zur nach § 43m Abs. 2 S. 2 EnWG festgesetzten Ausgleichszahlung in Höhe von 25.000 

Euro für nationale Artenhilfsprogramme nach § 45d Abs. 1 BNatSchG  siehe auch die unter 

B. IV.3. getroffenen Festlegungen.  

c) Naturschutz und Landschaftspflege 

 
Durch die Planänderung werden keine Natura 2000-Gebiete sowie geschützte Teile von Na-

tur und Landschaft berührt. Auch darüber hinaus werden keine Belange des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege durch die beantragten Änderungen berührt.  

Das Thüringische Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz (TMUEN) weist darauf 

hin, dass die anlagebedingten Auswirkungen (UA9) der Schutzstreifen auf Waldflächen ins-

besondere bei den Masten 143a und 145, wo sich potenzielle Habitate des Hirschkäfers be-

finden, zukünftig eine Aufwuchshöhenbeschränkung infolge von Baumentnahmen erfahren 

würden. Für die dadurch vorkommenden Verluste von essentiellen Habitatstrukturen, wenn 

Brutsubstrate oder saftende Bäume (insbesondere Eichen) entfernt werden, sei die Vermei-
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dungsmaßnahme V15 grundsätzlich passend angelegt. Die genannten Vermeidungsmaß-

nahmen seien um die im Artensteckbrief Hirschkäfer Thüringen 2010 genannte Schutzmaß-

nahmen b), d) und e) zu erweitern. Darüber hinaus bestünden keine Bedenken.  

Hierauf erwidert der Vorhabenträger, dass durch die beantragte Planänderung keine zusätz-

liche Aufwuchshöhenbeschränkung, die nicht schon im Hauptverfahren planfestgestellt 

wurde, erfolgen würden. Insgesamt ergebe sich durch die leichte Erhöhung der Maste 143 

und 143a vielmehr eine Verringerung der ursprünglich geplanten Aufwuchshöhenbeschrän-

kung. Auch im Hinblick auf die anzupassenden Zuwegungen und Montageflächen der Mast-

standorte 143a und 144 erfolge insgesamt eine Verringerung der Eingriffe in Gehölzbiotope 

sowie eine Verringerung der Eingriffe in das geschützte Biotop „Schlucht-, Blockhalden- und 

Hangschuttwald“. Aufgrund der hierdurch abzuleitenden Verringerung der Eingriffe in poten-

zielle Habitate des Hirschkäfers ließen sich zusätzliche, zu den bereits planfestgestellten und 

durch die Vorhabenträgerin eingeplanten, Schutzmaßnahmen kausal nicht begründen. 

Die Planfeststellungsbehörde folgt den nachvollziehbaren Darstellungen des Vorhabenträ-

gers. Infolge der beantragten Planänderung erfolgt keine zusätzliche Aufwuchshöhenbe-

schränkung, die eine zusätzliche Schutzmaßnahme kausal begründen könnte. Die Forde-

rung des TMUEN geht somit über die Feststellungen im Ausgangsbeschluss hinaus, ohne 

dass diese eine unmittelbare Folge der von dem Vorhabenträger beantragten Änderungen 

ist. Aufgrund der Rechtskraft des Ausgangsbeschlusses können jedoch nur solche Forderun-

gen zusätzlich in den 1. Änderungsplanfeststellungsbeschluss aufgenommen werden, die 

kausal auf den beantragten Änderungen des Vorhabenträgers beruhen und durch diese Än-

derungen erforderlich werden. Daher wird diese Forderung abgelehnt. 

d) Gesetzlicher Biotopschutz 

 
Mit dem Ausgangsbeschluss vom 28.04.2023 wurde unter Kapitel. A. III. 1. a) bb) eine Be-

freiung nach § 67 Abs. 1 S.1 Nr. 1 BNatSchG i. V. m. § 30 Abs. 2 BNatSchG und § 15 Thür-

NatG für das gesetzlich geschützte Biotop „Schlucht-, Bockhalden- und Hangschuttwald“ 

(zwischen den Masten 144 und 145) auf einer Fläche von insgesamt 27.176 m² erteilt. Auf-

grund der mit der Planänderung einhergehenden Anpassung der Zuwegungen zu Mast-

standort 144 können Eingriffe in Gehölzbiotope verringert werden. Hierdurch reduziert sich 

der notwendige Umfang der für diesen Bereich erteilten Befreiung um 1.547 m² auf nunmehr 

25.629 m².  

e) Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

 
Durch die geringe Erhöhung der Masten 143 und 143a um jeweils 2,5 m wird das Land-

schaftsbild im Verhältnis zum Ausgangsbeschluss etwas mehr beeinträchtigt. Im Ergebnis 

erhöht sich Mast 143 auf nunmehr 70,2 m über Erdoberkante (EOK) und Mast 143a auf 55,2 

m über EOK. Die sich aus der Planänderung ergebende notwendige Anpassung des Kom-

pensationsbedarfs wird in Unterlage 12 der Änderungsunterlagen zur 1. Planänderung dar-

gestellt und beinhaltet die Erhöhung des ermittelten Ersatzgeldes für Beeinträchtigungen des 

Landschaftsbildes.  

Durch die Anpassung der Zuwegungen und Montageflächen der Maststandorte 143a und 

144 verringert sich die in Thüringen notwendige temporäre Waldinanspruchnahme für Zuwe-

gungen und dadurch bedingt auch der Umfang der in Thüringen wiederaufzuforstenden Flä-

che außerhalb des Schutzstreifens. Die sich aus der Planänderung ergebende notwendige 
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Anpassung des Kompensationsbedarfs wird in Unterlage 12 der Änderungsunterlagen zur 1. 

Planänderung dargestellt und beinhaltet die Verringerung der Ausgleichsfläche A3 „Wieder-

aufforstung gemäß forstrechtlicher Unterlage“ (vgl. Unterlage 16 der Änderungsunterlagen). 

f) Wasserrechtliche Anforderungen 

 
Durch die Planänderung werden keine wasserrechtlichen Belange berührt. Im Bereich der 

vorgesehenen Änderungen befinden sich keine Wasserschutzgebiete; Fließgewässer und 

Grundwasser werden nicht zusätzlich betroffen.  

g) Zu beachtende Ziele der Raumordnung  

 
Das planfestgestellte geänderte Vorhaben ist mit den Zielen der Raumordnung, für die eine 

Beachtenspflicht besteht, vereinbar.  

 

h) Denkmalschutzrecht 

 
Durch die Planänderung werden keine denkmalschutzrechtlichen Belange berührt. Im Be-

reich der vorgesehenen Änderungen befinden sich keine Bodendenkmale oder Bodendenk-

malverdachtsflächen. Durch die geringfügige Erhöhung der Masten 143 und 143a um jeweils 

2,5 m werden Sichtbeziehungen zu Kulturdenkmalen nicht wesentlich verändert.  

Das Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (TLDA) verweist lediglich auf 

die Notwendigkeit archäologischer Baubegleitung, wie dies bisher auf der Trasse gehand-

habt werde. Dies ist bereits durch die Nebenbestimmung A.V.8.a) 1.) des Ausgangsbe-

schlusses vom 28.04.2023, die auch für die beantragten Änderungen ihre Gültigkeit behält, 

sichergestellt. 

i) Forstwirtschaft 

 
Durch die Anpassung der Zuwegungen und Montageflächen der Maststandorte 143a und 

144 verringert sich die in Thüringen notwendige temporäre Waldinanspruchnahme / Kahl-

schlagsfläche für Zuwegungen von 2.108 m² auf 1.191 m² und dadurch bedingt auch der 

Umfang der in Thüringen wiederaufzuforstenden Fläche außerhalb des Schutzstreifens der 

geplanten Freileitung von 5.593 m² auf 4.676 m².  

Mit dem Ausgangsbeschluss vom 28.04.2023 wurde unter Kapitel A. III.3.) eine forstrechtli-

che Genehmigung für die Entfernung von Gehölzaufwuchs gemäß § 24 Abs. 5  ThürWaldG 

(Kahlschläge) für Montageflächen und Zuwegungen auf an den bestehenden Schutzstreifen 

angrenzenden Flächen erteilt. Aufgrund der mit der Planänderung einhergehenden Anpas-

sung der Zuwegung zu Maststandort 144 reduziert sich der notwendige Umfang der erteilten 

Genehmigung um 917 m². 

j) Straßen und Wege 

 
Das TMUEN weist zur Luftfahrthinderniskennzeichnung im Bereich der Masten 143 und 

143a darauf hin, dass eine Bahnlinie, die Saale, eine Landesstraße sowie eine Gemein-

destraße überquert würden. Des Weiteren sei damit zu rechnen, dass unter Schlechtwetter-
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bedingungen sowohl die Bahnstrecke (Jena-Naumburg) als auch die Saale als Orientie-

rungslinie durch Hubschrauberbesatzungen insbesondere im Luftrettungseinsatz genutzt 

werden. Aus Gründen der vorbeugenden Gefahrenabwehr werde empfohlen, die Leitungs-

trasse in diesem Bereich als Luftfahrthindernis entsprechend der "Allgemeinen Verwaltungs-

vorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen (AVV)" mit einer Tageskennzeich-

nung zu versehen.  

Bei der Bewertung sei zugrunde gelegt worden, dass die Saale in einer Höhe von nicht mehr 

als 100 m durch die Stromleitung überspannt werde. Seitens des Vorhabenträgers sei hierfür 

noch der maximale Abstand der obersten Leitungstrasse zum mittleren Wasserpegel der 

Saale sowie ein konkreter maximaler Abstand vom Wasserpegel der Saale zur obersten Tra-

verse der Stromleitung (maximale Überspannungshöhe) anzugeben. 

In Erwiderung darauf hat der Vorhabenträger zugesichert die Anbringung von Luftfahrthin-

derniskennzeichnungen zwischen den Masten 143 und 143a anzubringen.  

Zu den erforderlichen Angaben hat der Vorhabenträger wie folgt Stellung genommen: Der 

maximale Abstand, der sich lotrecht über dem mittleren Wasserpegel einstellen könne, läge 

bei ca. 71 m und daher deutlich geringer als 100 m. Der größte Abstand der obersten Tra-

verse des angrenzenden Mastes läge bei 112,9 m über EOK (Wasserspiegel Saale).  

Der Forderung des TMUEN wird insoweit durch eine entsprechende Zusage unter Kapitel A. 

IV. Rechnung getragen. Die nachvollziehbaren Ausführungen des Vorhabenträgers bestäti-

gen auch die Entscheidungsgrundlage des TMUEN, da die Saale in einer Höhe von 71 m 

und damit deutlich unter 100m überspannt wird.  

Ergänzend weist das TMUEN darauf hin, dass die im Ausgangsverfahren abgegebene Stel-

lungnahme für den Bereich Luftverkehr auch weiter Bestand habe.  

Die im Ausgangsbeschluss vom 28.04.2023 getroffenen Entscheidungen bezüglich des Luft-

verkehrs behalten auch für die beantragten Änderungen ihre Gültigkeit. Darüber hinaus wer-

den durch die Planänderung keine verkehrsrechtlichen Belange berührt. 

k) Anlagensicherheit 

 
Durch die Planänderung werden keine Belange der Anlagensicherheit berührt. 

3. Abwägung  

 
Die von der Planänderung berührten öffentlichen und privaten Belange sind untereinander 

und gegeneinander gerecht abzuwägen (vgl. § 18 Abs. 4 S. 1 NABEG).  

Nach § 43m Abs. 1 S. 2 EnWG sind § 18 Abs. 4 S. 1 NABEG und § 43 Abs. 3 EnWG mit der 

Maßgabe anzuwenden, dass Belange, die nach § 43m Abs. 1 S. 1 EnWG nicht zu ermitteln, 

zu beschreiben und zu bewerten sind, nur insoweit im Rahmen der Abwägung zu berück-

sichtigen sind, als diese Belange im Rahmen der zuvor durchgeführten SUP ermittelt, be-

schrieben und bewertet werden.  

Demzufolge erwies sich das planfestgestellte geänderte Vorhaben als abwägungsgerecht. 

Die Änderung des Ausgangsbeschlusses genügt dem Abwägungsgebot, da das Vorhaben, 
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so wie es jetzt geplant ist, mit denselben Erwägungen hätte zugelassen werden können, 

wenn es sogleich zur Entscheidung gestellt worden wäre.  

Die im Ausgangsbeschluss vom 28.04.2023 erfolgte Abwägung der öffentlichen und privaten 

Belange wird durch die Planänderung nicht berührt, d.h. Abwägungsvorgang und Abwä-

gungsergebnis bleiben hierdurch nach Struktur und Inhalt unverändert.  

a) Immissionsschutz 
 

Wie bereits unter Kapitel B. V. 2. a) gezeigt werden konnte, hält das geänderte Vorhaben die 

zwingenden Vorgaben des Immissionsschutzrechts ein. Grundsätzlich auch unterhalb der 

Schwelle der Zulassungsfähigkeit verbleibende, abwägungsrelevante Immissionsbelastun-

gen werden durch die beantragte Planänderung nicht hervorgerufen. 

b) Naturschutz und Landschaftspflege 
 

Das Integritätsinteresse von Natur und Landschaft wird durch die beantragten Änderungen 

gewahrt. Wie bereits unter Kapitel B. IV. sowie V. 2. dargestellt, verringern sich durch die be-

antragten Änderungen die mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft 

gegenüber der ursprünglichen Planung. Durch die geringfügige Erhöhung der Masten 143 

und 143a wird das Landschaftsbild zwar etwas mehr beeinträchtigt, dies wird jedoch durch 

die Erhöhung des ermittelten Ersatzgeldes für Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 

kompensiert. Neue oder zusätzliche Eingriffe in Natur und Landschaft von größerem Gewicht 

werden somit durch die beantragten Änderungen nicht hervorgerufen.  

c) Boden- und Gewässerschutz 

 
Die Belange des Boden- und Gewässerschutzes werden durch die Planänderung nicht be-

rührt.  

d) Klima/Luft  
 

Belange des Klimaschutzes, einschließlich des Schutzes des Lokalklimas und der Luftrein-

haltung werden durch das geänderte Vorhaben nicht berührt. 

e) Landschaft und Erholung 

 
Die Belange der Landschaft und Erholung werden durch die beantragte Planänderung eben-

falls nicht betroffen.  

f) Denkmalpflegerische Belange 
 

Wie bereits unter Kapitel B. V. 2. h) gezeigt werden konnte, hält das geänderte Vorhaben die 

zwingenden Vorgaben des Denkmalschutzrechts ein. Denkmalpflegerische Belange sind 

durch die beantragte Änderung nicht berührt.  

g) Raumordnerische Belange 
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Raumordnerische Belange werden durch das geänderte Vorhaben nicht berührt. Durch die 

zuständigen Träger öffentlicher Belange wurden keine Betroffenheiten geltend gemacht.  

h) Eigentum 

 
Die eigentumsrechtlichen Belange sind auch durch die Änderungsplanungen berücksichtigt 

worden. Zwar kommt es durch das Vorhaben naturgemäß zur Inanspruchnahme von Eigen-

tum. Zur Umsetzung der beantragten Änderungen wird insbesondere für die Maststandorte 

dauerhaft auf privates Eigentum zurückgegriffen. Für die Bautätigkeiten bedarf es darüber 

hinaus der temporären Inanspruchnahme von privatem Eigentum. Die Inanspruchnahme pri-

vaten Eigentums ist jedoch gerechtfertigt und in diesem Umfang angemessen, weil das Vor-

haben nach Abwägung aller von dem Vorhaben berührten öffentlichen und privaten Belange 

zulässig ist und damit i.S.v. Art. 14 Abs. 3 GG dem Allgemeinwohl dient. Denn gemäß § 1 S. 

3 NABEG ist die Realisierung der Stromleitungen, die in den Geltungsbereich dieses Geset-

zes fallen, aus Gründen eines überragenden öffentlichen Interesses und im Interesse der öf-

fentlichen Sicherheit erforderlich. Der festgestellte Eingriff in das Privateigentum durch die 

Maßnahme hält sich in einem planerisch unvermeidbaren Umfang. Es ist auch nicht ersicht-

lich, dass einzelne Einwender durch das Vorhaben mit ihrem Grundeigentum in irgendeiner 

Form existenziell betroffen werden.  

Einige Einwender äußern sich zum Thema Entschädigung. Ein Einwender trägt vor, keine 

grundsätzlichen Einwendungen gegen die beantragte Planänderung zu erheben, soweit eine 

angemessene ortsübliche Entschädigung für die geplante Freileitung, ein Beschleunigungs-

zuschlag und eine Aufwandsentschädigung gezahlt werde. Ein anderer Einwender wendet 

ein, dass der Flächenverbrauch für die temporäre Zuwegung nunmehr auf das Doppelte an-

gestiegen sei. Hierbei stelle sich die Frage, ob dies mit einer erhöhten Entschädigung einher-

gehe.  

Diese Entschädigungsfragen sind jedoch nicht Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens. 

Insoweit gelten die diesbezüglichen Ausführungen des Ausgangsbeschlusses vom 

28.04.2023 unverändert fort. Die Argumente der Einwender sind daher zurückzuweisen. 

Ein Einwender wendet sich gegen die Lage des Maststandortes 143a infolge der Verschie-

bung. Hierzu trägt er vor, dass es nicht plausibel und notwendig sei, den neuen Maststandort 

143a mitten auf seinem Grundstück zu platzieren. Vielmehr wäre es sachgerecht und ange-

messen, den Mast in unmittelbarer Nähe einer Grundstücksgrenze, insbesondere in einem 

Eckbereich des Grundstückes zu setzen.  

Der Vorhabenträger hat hierzu erwidert, dass aus technischen und umweltfachlichen Grün-

den eine anderweitige Verschiebung des Masts 143a nicht vorzugswürdig bzw. nicht möglich 

sei. Eine Verschiebung aus der Trassenlinie heraus sei durch die bereits planfestgestellten 

und gegründeten Masten 143 und 144 (Thema Abhängigkeit Abspannmast / Tragmast) nur 

mit unverhältnismäßig hohem Aufwand (Umtrassierung, Rückbau von gerade neu gegründe-

ten Mastfundamenten, Nachproduzierung von Maststahl, Neuproduktion von Leiterseil- und 

Erdseilpasslängen etc.) und nur mit zusätzlichem Eingriff in Natur, Umwelt und weiterer Inan-

spruchnahme von Eigentum Dritter möglich. Ebenso sei eine Verschiebung in der Trasse nä-

her an den Hang durch die nun vorliegenden geotechnischen Ergebnisse auf Grund der 

dann nicht mehr gegebenen Standsicherheit nicht möglich.  
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Die Planfeststellungsbehörde folgt der nachvollziehbaren Argumentation des Vorhabenträ-

gers. Der Einwender hat nicht substantiiert erläutert, was gegen die Inanspruchnahme sei-

nes Grundstücks spricht. Eine konkrete, besondere Belastung durch die Inanspruchnahme 

seines Grundstücks hat er nicht dargestellt. Dass das Grundstück des Einwenders alternativ 

im Bereich der Grundstücksgrenze in Anspruch genommen werden kann, spricht dabei nicht 

schon für eine anderweitige Verschiebung des Maststandortes 143a. Gegen eine derartige 

Verschiebung in der Trasse spricht insbesondere eine Annäherung an die Hanglage, sodass 

keine Standsicherheit mehr gegeben wäre und eine solche Verschiebung somit schon nicht 

möglich und folglich nicht vorzugswürdig ist. Eine anderweitige Verschiebung aus der Tras-

senlinie heraus ist ausgeschlossen, da die bereits gegründeten Masten 143 und 144 mit 

Ausgangsbeschluss vom 28.04.2023 planfestgestellt wurden und durch diesen Änderungs-

planfeststellungsbeschluss unberührt bleiben. Eine erforderlich werdende Umtrassierung 

bzw. ein Rückbau dieser bereits gegründeten Mastfundamente ist daher ausgeschlossen, 

sodass auch eine Verschiebung aus der Trassenlinie nicht in Betracht kommt. Unter Abwä-

gung zwischen der Schwere des Eingriffs und der Bedeutung und der Dringlichkeit der Reali-

sierung des Vorhabens für das Allgemeinwohl, ist der festgestellte Eingriff in das Privateigen-

tum somit zumutbar. Die Forderung ist daher zurückzuweisen.  

Weiter wendet der Einwender ein, dass der Flächenverbrauch für die temporäre Zuwegung 

nunmehr auf das Doppelte angestiegen sei. Dies halte er für unverhältnismäßig. Hierbei 

stelle sich zudem die Frage, ob dies mit einer erhöhten Entschädigung einhergeht und inwie-

weit diese Frage überhaupt in die Abwägung einbezogen worden ist.  

Hierauf hat der Vorhabenträger erwidert, dass die Zuwegungen und Montageflächen zu den 

Masten 143a und 144 auf Basis der nun vorliegenden Detailplanungen und unter Berück-

sichtigung der herausfordernden Topographie in diesem Bereich bereits auf das Minimum 

reduziert seien. Die temporäre Flächeninanspruchnahme für die Zuwegungen erhöhe sich 

zwar -allerdings in Bezug auf die Grundstücke des Stellungnehmers nur um ca. 30%- und 

nur auf schnell wiederherstellbaren Biotopen (34.07.a.02 – Mesophiles Grünland frischer 

Standorte) sowie zu einem großen Teil auf bestehenden Zuwegungen, statt über die angren-

zenden Grünlandflächen. Die neue Zuwegung zu Mast 144 führe nun fast ausschließlich 

über vorhandene Wege und entlaste damit die geschützten Waldbestände, welche in der vo-

rangegangenen Planung für die Zuwegung beansprucht wurden. Hierdurch entfalle die Be-

troffenheit eines geschützten Biotops und FFH-LRT (9180 Schluchtwald). Nach dem bisheri-

gen Kenntnisstand des Vorhabenträgers sei die Fläche um den geplanten Maststandort zur 

landwirtschaftlichen Nutzung verpachtet. Die entstehenden Flur- und Aufwuchsschäden wür-

den dem Nutzungsberechtigten (in diesem Fall dem Pächter) im vollem Umfang entschädigt.  

Die Planfeststellungsbehörde folgt den nachvollziehbaren Darstellungen des Vorhabenträ-

gers. Der Einwender hat nicht substantiiert erläutert, was gegen die zusätzliche temporäre 

Inanspruchnahme seines Grundstücks spricht. Eine konkrete, besondere Belastung durch 

die Inanspruchnahme seines Grundstücks hat er nicht dargestellt. Zwar erhöht sich die tem-

poräre Flächeninanspruchnahme in Bezug auf das Grundstück des Einwenders, jedoch ist 

diese Inanspruchnahme vor dem Hintergrund, dass es sich lediglich um einen bauzeitlichen 

Eingriff handelt und durch die Anpassung der Zuwegung die Betroffenheit eines geschützten 

Biotops und FFH-LRT (0180 Schluchtwald) entfällt, zumutbar. Insoweit sind die Bedenken 

des Ein-wenders zurückzuweisen.  

Ferner trägt der Einwender vor, aus den Antragsunterlagen ginge unter keinen Umständen 

hervor, dass hier eine Abwägung mit den Interessen der Grundstückseigentümer und der 



Bundesnetzagentur Gz.: 805 – 6.07.01.02/13-2-2 PÄ I/25.0 14.12.2023 

Seite 22 von 27 
 

Belange von Natur und Umwelt im Rahmen der Änderung von temporären Zuwegungen und 

der Veränderung des Maststandortes stattgefunden hätte. Vielmehr entstehe der bislang 

nicht widerlegbare Eindruck, dass hier eine Planung ausschließlich unter Kostengesichts-

punkten des Vorhabenträgers erfolge. Dies wäre ermessensfehlerhaft. 

Dies weist der Vorhabenträger zurück, da es sich um eine technische Notwendigkeit handele 

und aus den zuvor genannten Gründen eine naturschonendere Variante entwickelt werden 

konnte. 

Die Planfeststellungsbehörde weist die Bedenken des Einwenders zurück. Unter Abwägung 

der Interessen der Grundstückseigentümer und der Belange von Natur und Umwelt im Rah-

men der beantragten Änderungen erweist sich das geänderte Vorhaben aus den unter Kapi-

tel B. V. 3 dargestellten Gründen als abwägungsgerecht.  

Ein weiterer Stellungnehmer fordert, dass bereits vorhandene Grenzmarkierungen aus dem 

Flurordnungsverfahren im betroffenen Gebiet vollständig und an originaler Stelle wieder ge-

setzt werden sollen, wenn diese im Rahmen der Bauarbeiten beschädigt oder versetzt wer-

den. Sofern es notwendig werden sollte, wird der Fällung von Bäumen zwar zugestimmt, das 

Holz müsse jedoch vor Ort gelagert werden, damit es im Anschluss abgeholt und verwertet 

werden könne. 

Des Weiteren seien angebrachte Nistkästen an den Bäumen, die versetzt werden müssten, 

zu beachten, da der Stellungnehmer vertraglich verpflichtet sei, dies dem Naturschutz zu 

melden, um diese dann versetzen zu lassen.  

Dies hat der Vorhabenträger in seiner Erwiderung zugesichert. Den Forderungen des Ein-

wenders werden durch die entsprechenden Zusagen unter Kapitel A.III. Rechnung getragen.  

i) Kommunale Belange 
 

Die Stadt Dornburg-Camburg fordert, für die Wege- und Flächennutzung in der Gemarkung 

Stöben sei für den Weg ab Ortslage Stöben bis zum Maststandort 143a und 144 noch eine 

Beweissicherung durchzuführen.  

Hierauf erwidert der Vorhabenträger, er stelle sicher, dass vor dem Wegebau eine entspre-

chende Beweissicherung des Hohlweges vorgenommen werde. In den Wiesenbereichen, in 

denen Wegeplatten temporär ausgelegt werden, sei jedoch keine Beweissicherung geplant.  

Dieser Forderung wird bereits durch die Zusage des Vorhabenträgers im Ausgangsbe-

schluss unter Kapitel A. VI. 2., wonach im Vorfeld der Arbeiten im gesamten Trassenbereich 

sowie im Bereich der Zuwegungen eine Beweissicherung durchgeführt wird, sichergestellt. 

Darüber hinaus sieht die Planfeststellungsbehörde keinen Regelungsbedarf.  

j) Landwirtschaft 
 

Die Belange der Landwirtschaft sind durch die Planänderung nicht berührt. Die zuständigen 

Träger öffentlicher Belange haben keine Einwände gegen das geänderte Vorhaben erhoben. 

Einzig das TMUEN verweist auf die Gültigkeit der im Ausgangsbeschluss vom 28.04.2023 

bezüglich der Landwirtschaft unter Kapitel A. V. 5.) festgelegten Nebenbestimmungen und 
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unter A. VI.1a) verpflichtenden Zusagen. Diese im Ausgangsbeschluss festgelegten Neben-

bestimmungen und verpflichtenden Zusagen bezüglich der landwirtschaftlichen Belange be-

halten auch für die beantragten Änderungen ihre Gültigkeit.  

k) Forstwirtschaft 
 

Die Belange der Forstwirtschaft werden durch die beantragte Planfeststellung berücksichtigt. 

Wie unter Kapitel B. V. 2. i) gezeigt werden konnte, hält die beantragte Planänderung zwin-

gendes Recht ein. Durch die Anpassungen der Zuwegungen und Montageflächen der Mast-

standorte 143a und 144 können sogar ursprünglich mit Ausgangsbeschluss vom 28.04.2023 

vorgesehene Eingriffe verringert werden.  

l) Jagd und Fischerei  

 
Die Belange der Jagd und Fischerei werden durch die beantragten Änderungen nicht be-

rührt.  

m) Verkehr und sonstige Infrastruktur 

 
Das planfestgestellte geänderte Vorhaben ist wie unter Kapitel B. V. 2. j) aufgezeigt, mit den 

gesetzlichen Vorgaben des Straßen- und Wegerechts vereinbar. Die Belange der Flugsiche-

rung werden durch die Planänderung nicht berührt. Das TMUEN hat gegen das Vorhaben im 

Bereich Luftverkehr keine grundsätzlichen Einwände, weist jedoch auf die Notwendigkeit und 

die Anforderungen der Lufthinderniskennzeichnung hin (siehe insoweit die Ausführungen un-

ter B. V. 2. j).  

n) Versorgungsträger und Telekommunikation 

 
Die Belange der Versorgungsträger und Telekommunikation werden durch das geänderte 

Vorhaben nicht berührt.  

o) Belange der Bundeswehr 

 
Das planfestgestellte geänderte Vorhaben ist mit den Belangen der Bundeswehr vereinbar. 

Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

(BAIUDBw) verweist auf die Gültigkeit der im Ausgangsverfahren abgegebenen Stellung-

nahme. Die dort geltend gemachten Belange der Bundeswehr sind bereits im Ausgangsbe-

schluss berücksichtigt worden und bestehen unverändert fort.  

p) Belange der Abfallwirtschaft und ordnungsrechtliche Belange  

 
Die Belange der Abfallwirtschaft sind durch das planfestgestellte geänderte Vorhaben nicht 

berührt. Auch ordnungsrechtliche Belange werden durch das geänderte Vorhaben nicht be-

rührt.  
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q) Belange des Bergbaus 

 
Das TMUEN weist darauf hin, dass Geologische Untersuchungen - Erdaufschlüsse (Bohrun-

gen, größere Baugruben, Messstellen) sowie geophysikalische oder geochemische Messun-

gen - gemäß § 8 Geologiedatengesetz (GeoIDG) spätestens zwei Wochen vor Baubeginn 

unaufgefordert beim Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) 

anzuzeigen seien. Weiterhin seien die Ergebnisse (Bohrdokumentation, Messdaten, Test- 

und Laboranalysen, Pumpversuchsergebnisse, Lagepläne u.ä.) gemäß § 9 GeoIDG spätes-

tens drei Monate nach Abschluss der Untersuchungen unaufgefordert durch die Auftragge-

ber oder die beauftragte Firmen vorzugsweise elektronisch zu übergeben.  

Dies ist bereits durch die Zusage des Vorhabenträgers unter Kapitel A. VI. 2 des Ausgangs-

beschlusses, die auch für die beantragten Änderungen ihre Gültigkeit behält, sichergestellt.  

Darüber hinaus würden sich durch die 1. Änderung des festgestellten Planes aus bergrechtli-

cher Sicht keine neuen Hinweise ergeben. Das TMUEN verweist insoweit auf die Gültigkeit 

der abgegebenen Stellungnahme im Ausgangsverfahren.  

Die dort geltend gemachten Belange des Bergbaus sind bereits im Ausgangsbeschluss vom 

28.04.2023 berücksichtigt worden und bestehen unverändert fort. 

r) Bodenmanagement und Geoinformation 

 
Das Thüringische Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation (TLBG) verweist 

auf die Gültigkeit, der im Ausgangsverfahren abgegebenen Stellungnahme. Die dort geltend 

gemachten Belange sind bereits im Ausgangsbeschluss vom 28.04.2023 berücksichtigt wor-

den und bestehen unverändert fort. 

s) Gewerbe- und Industriebelange 

 
Belange der Gewerbewirtschaft und der Industrie werden durch das geänderte Vorhaben 

nicht berührt. 

4. Alternativen  
 

Die Ausführungen des Ausgangsbeschlusses vom 28.04.2023 unter Kapitel B. IV. 5 bleiben 

unverändert bestehen. 

VI. Abschließende Gesamtbewertung  

 
Nach Abwägung aller für und gegen das geänderte Vorhaben sprechenden Belange unter 

Berücksichtigung der Ergebnisse der bestehenden SUP zur Bundesfachplanung kommt die 

Planfeststellungsbehörde zu dem Ergebnis, dass nach Verwirklichung des hier planfestge-

stellten Vorhabens einschließlich der vorgesehenen Minderungsmaßnahmen und Aus-

gleichszahlung sowie bei Einhaltung der Zusagen keine Beeinträchtigungen schutzwürdiger 

Interessen zurückbleiben werden, die die mit dem Vorhaben verfolgten bedeutsamen Allge-

meinwohlbelange überwiegen könnten. 
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C. Hinweise 

I. Entschädigungsverfahren 

 
Kostenregelungen, Schadensersatzleistungen und Anpassungsverpflichtungen sind – soweit 

nicht bereits dem Grunde nach über die Voraussetzungen dieser Ansprüche im Rahmen der 

Planfeststellung entschieden wird – nicht Gegenstand der Planfeststellung. Im Planfeststel-

lungsbeschluss werden nur die öffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen dem Vorhaben-

träger und den vom Plan Betroffenen rechtsgestaltend geregelt. Die sich aus der Enteignung 

bzw. Eingriffen in das Eigentum ergebenden Ansprüche sind in einem gesonderten Entschä-

digungsverfahren zu regeln. Den Betroffenen bleibt es unbenommen, sich mit dem Ziel einer 

gütlichen Einigung zunächst an die 

                                                   50Hertz Transmission GmbH 

                                                          Heidestraße 2 

                                                              10557 Berlin 

zu wenden. Wird eine Einigung über die Höhe der Entschädigung nicht erzielt, so entschei-

det auf Antrag eines Beteiligten die nach Landesrecht zuständige Behörde über diese Forde-

rungen in einem besonderen Entschädigungsfeststellungsverfahren, § 18 Abs. 5 NABEG 

i.V.m. §§ 45, 45a EnWG. Es besteht nur ein gesetzlicher Anspruch auf Entschädigung in 

Geld. Für das Entschädigungsverfahren und den Rechtsweg gilt das Enteignungsgesetz des 

Freistaats Thüringen, § 18 Abs. 5 NABEG i.V.m. § 45a EnWG. 

II. Geltungsdauer des Beschlusses 

 
Dieser Änderungsplanfeststellungsbeschluss tritt gemäß § 18 Abs. 5 NABEG i.V.m. § 43c 

Nr. 1 EnWG außer Kraft, wenn mit der Durchführung des Planes nicht innerhalb von zehn 

Jahren nach Eintritt der Unanfechtbarkeit begonnen worden ist, es sei denn, seine Gültigkeit 

wird vorher von der Planfeststellungsbehörde um höchstens fünf Jahre verlängert. 

III. Zustellung und Veröffentlichung des Plans 

 
Eine öffentliche Bekanntgabe dieses Änderungsplanfeststellungsbeschlusses ist nach §76 

Abs. 3 VwVfG entbehrlich. Die Zustellung erfolgt gegenüber den Betroffenen individuell.   

Daneben wird dieser Änderungsplanfeststellungsbeschluss sowie die unter A. II. dieses Be-

schlusses genannten Planunterlagen auf der Internetseite der Planfeststellungsbehörde un-

ter www.netzausbau.de/vorhaben13 veröffentlicht.  

IV. Kosten 

 
Der Vorhabenträger trägt die Kosten des Planfeststellungsverfahrens. Die Festsetzung der 

Verwaltungsgebühr erfolgte mit Gebührenbescheid vom 10.02.2020 (Az. 6.07.01.02/13-2-M 

GA), die Entscheidung über die Höhe der zu erstattenden Auslagen ergeht durch einen ge-

sonderten Bescheid.  

http://www.netzausbau.de/vorhaben13


Bundesnetzagentur Gz.: 805 – 6.07.01.02/13-2-2 PÄ I/25.0 14.12.2023 

Seite 26 von 27 
 

V. Beschreibung der vorgesehenen Überwachungsmaßnahmen 

nach § 43i EnWG 

 
Die Ausführungen des Ausgangsbeschlusses vom 29.04.2023 unter Kapitel C.V. bleiben un-

verändert bestehen.   

VI. Kontoverbindung für Ausgleichszahlung nach § 43m Abs. 2 S. 2 

EnWG  
 

Die unter Kapitel A. I. 1. festgesetzte Ausgleichszahlung für nationale Artenhilfsprogramme 

nach § 45d Abs. 1 BNatSchG gemäß § 43m Abs. 2 S. 2 EnWG ist unter Angabe des folgen-

den  

Kassenzeichens:  1180 0603 3341 

innerhalb einer Frist von 4 Wochen nach Erteilung dieses 1. Änderungsplanfeststellungsbe-

schlusses vom Vorhabenträger auf das nachfolgende Konto i. H. v. 25.000 Euro zu zahlen:  

Kontoinhaber:    Bundeskasse Halle/Saale 

IBAN:                 DE38 8600 0000 00860 010 40 

BIC:                    MARKDEF1860 

Bank:                  BBk Leipzig (DEUTSCHE BUNDESBANK Filiale Leipzig) 

Verwendungszweck: 1180 0603 3341 
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D. Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Änderungsplanfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach Zu-

stellung Klage beim  

                                        Bundesverwaltungsgericht 

                                                 Simsonplatz 1 

                                                 04107 Leipzig 

erhoben werden. 

Die Anfechtungsklage gegen den vorstehenden Planfeststellungsbeschluss hat gemäß § 18 

Abs. 5 NABEG i.V.m. § 43e Abs. 1 EnWG keine aufschiebende Wirkung. 

Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungsklage gegen den 

vorstehenden Planfeststellungsbeschluss nach § 80 Abs. 5 S. 1 Verwaltungsgerichtsordnung 

(VwGO) kann nur innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Planfeststellungsbeschlus-

ses beim  

                                         Bundesverwaltungsgericht 

                                                   Simsonplatz 1 

                                                  04107 Leipzig 

gestellt und begründet werden (§ 18 Abs. 5 NABEG i.V.m. § 43e Abs. 1 EnWG). 

 

Bonn, den 14.12.2023 

Im Auftrag 

 

 

 

Ines Reichel 

Abteilung Ausbau Stromnetze, RefL 805 

Gz. 805 – 6.07.01.02/13-2-2 PÄ I/25.0 

805-1
Fabian Hambüchen
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